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Verordnung liber die Kastrations-, Kennzeichnungs- und
Registrierungspflicht von freilebenden und freilaufenden
Katzen in der Stadt Bad Lauterberg im Harz
(Katzenschutzverordnung)

Aufgrund des § 13 b des Tierschutzgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung
vom 18. Mai 2006 (BGBI. | S. 1206, ber. S. 1313), zuletzt gedndert durch Art. 141 des
Gesetzes vom 17. Dezember 2018 (BGBI. 1 S. 2586)i. V. m. § 7 Nr. 6 der Verordnung
zur Ubertragung von Ermachtigungen aufgrund bundesgesetzlicher Vorschriften
(Subdelegationsverordnung) vom 09. Dezember 2011 zuletzt gedndert durch Art. 1 der
Verordnung vom 17. Marz 2017 (Nds. GVBI. S. 65) und aufgrund der §§ 1 und 55 des
Niedersachsischen Polizei- und Ordnungsbehodrdengesetz (NPOG) vom 19. Januar
2005, zuletzt geadndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11.09.2019 (Nds. GVBI. S.
258), hat der Rat der Stadt Bad Lauterberg im Harz in seiner Sitzung am 27.04.2023
folgende Verordnung erlassen:

§1
Begriffsbestimmungen

(1) Die Bestimmungen dieser Verordnung gelten ausschliefdlich fir mannliche und
weibliche Katzen der Gattung Felis silvestris catus, der sowohl Hauskatzen, wie
samtliche Rassekatzen und Mischlinge daraus angehoren (im nachfolgenden
Katze genannt).

(2) Freilebende so genannte verwilderte Katzen sind entlaufene, ausgesetzte,
zuruckgelassene oder vernachlassigte Katzen und deren Nachwuchs, die den
Bezug zur menschlichen Obhut verloren haben.

(3) Freilaufende Katzen sind Katzen, die in menschlicher Obhut gehalten werden
und denen dauernd, regelmafig oder unregelmafig die Moglichkeit gewahrt
wird, sich im Freien unkontrolliert zu bewegen.

(4) Als Katzenhalter*in im Sinne dieser Verordnung gilt,

a) wer Eigentimer*in einer Katze ist

b) wer eine Katze besitzt,

¢) wer nicht nur ganz vortibergehend die tatsdchliche Bestimmungsmacht tiber
eine Katze ausulbt oder aus eigenem Interesse flr den Unterhalt der Katze
aufkommt (z.B. Futter und Pflege),

d) wem eine Katze zulauft und wer diese Uber einen langeren Zeitraum auf-
nimmt und fattert oder

e) wer einer freilaufenden Katze regelmafig Futter auf seinem Grundstiick
oder in Raumen eines Hauses oder seiner Nebengebaude oder an
sonstigen Platzen zur Verfigung stellt.
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§2
Zweck der Verordnung, Geltungsbereich

(1) Zweck dieser Verordnung ist es, Gefahren fur die 6ffentliche Sicherheit und
Ordnung abzuwehren, die mit der Ubertragung von Krankheiten und andere
Gefahren durch freilebende und freilaufende Katzen verbunden sind, sowie eine
Reduzierung der Anzahl und eine Begrenzung der unkontrollierten Vermehrung
von freilebenden Katzen aus Grinden des Tierschutzes.

(2) Diese Verordnung gilt fiir das Gebiet der Stadt Bad Lauterberg im Harz.

§3
Allgemeine Kastrationspflicht

(1) Halter*innen von freilaufenden Katzen und Personen, die freilebenden Katzen
regelmalig Futter an bestimmten Stellen anbieten, sind verpflichtet, die Katzen
von einem Tierarzt oder einer Tierarztin kastrieren zu lassen.

(2) Von der allgemeinen Kastrationspflicht ausgenommen sind Katzen bis zu einem
Alter von funf Monaten.

(3) Fur die Zucht von Katzen kénnen auf Antrag Ausnahmen von der
Kastrationspflicht genehmigt werden, sofern eine gezielte Verpaarung von
bekannten Elterntieren erfolgt und die Kontrolle und Versorgung der Nachzucht
glaubhaft versichert werden kann. Die Ausnahmegenehmigung kann befristet
und unter Vorbehalt des Widerrufs erteilt sowie mit Bedingungen und Auflagen
verbunden werden. Auflagen konnen auch nachtraglich aufgenommen,
geandert oder ergénzt werden. Die dabei anfallenden Kosten sind von der oder
dem Antragsteller *in zu tragen.

(4) Die Kastration ist von dem oder der durchflihrenden Tierarzt*in schriftlich
bestatigen zu lassen. Dieser Nachweis ist wahrend der Lebenszeit der Katze
von dem oder der Katzenhalter*in aufzubewahren und den zustdndigen
Behorden oder einer von ihr beauftragten Person auf Verlangen vorzulegen.

§4
Kennzeichnung und Registrierung

(1) Halter*innen von freilaufenden Katzen und Personen, die freilebenden Katzen
regelmaRig Futter an bestimmten Stellen anbieten, sind verpflichtet, die Katzen,
die alter als finf Monate sind, mittels Transponder, der dem ISO-Standard
11784 entspricht (HDX- oder FDX-B Ubertragung) und mit einem der ISO-Norm
11785 entsprechenden Lesegerat ausgelesen werden kann, von einem oder
einer Tierarzt*in kennzeichnen zu lassen.
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(2) Fir Katzen, die vor Inkrafttreten dieser Verordnung bereits kastriert und
ausschlieBlich mit einer vollstandigen und gut lesbaren Tatowierung
gekennzeichnet wurden, entféllt die Verpflichtung, diese Tiere nachtraglich
zusatzlich mit einem Transponder kennzeichnen zu lassen.

(3) Die mit einem Transponder oder einer vollstandigen und gut lesbaren
Tatowierung gekennzeichneten Katzen sind von dem oder der Katzenhalter*in
unverzuglich in FINDEFIX, dem Haustierregister des Deutschen
Tierschutzbundes (www.findefix.com), oder in dem Haustierregister von
TASSO e. V. (www.tasso.net) unter Angabe der Daten des Transponders bzw.
der Tatowierung, ein aul3erliches Erkennungsmerkmal des Tieres sowie von
Name und Anschrift des Katzenhalters oder der Katzenhalterin zu registrieren.
Die Registrierung ist nach jedem Halterwechsel durch den oder die neue
Katzenhalter*in zu aktualisieren.

(4) Auf Verlangen hat der oder die Katzenhalter*in der Stadt Bad Lauterberg im
Harz einen Nachweis lber die durchgefuhrte die Registrierung vorzulegen.

§5
Duldungs- und Mitwirkungspflichten

Soweit es zur Durchfiihrung dieser Verordnung erforderlich ist, haben Halter*innen von
Katzen und Personen, die freilebenden Katzen regelmafig Futter an bestimmten
Stellen anbieten, auf Verlangen der Stadt Bad Lauterberg im Harz und der von ihr
beauftragten Personen die fur die Katze betreffenden Feststellungen zu ermdglichen,
Auskinfte zu erteilen und Unterlagen vorzulegen.

§6
Ausnahmen

Auf schriftlichen Antrag konnen von der Stadt Bad Lauterberg im Harz Ausnahmen von
den Bestimmungen dieser Verordnung zugelassen werden, wenn die Interessen der
Antragstellerin oder des Antragstellers die durch diese Verordnung geschuitzten
offentlichen und privaten Interessen im Einzelfall nicht nur geringfligig Uberwiegen. Die
Ausnahmegenehmigung kann befristet und unter Vorbehalt des Widerrufs erteilt sowie
mit Bedingungen und Auflagen verbunden werden. Auflagen kdnnen auch nachtraglich
aufgenommen, geandert oder erganzt werden.
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§7
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne § 59 Abs. 1 NPOG handelt, wer vorsatzlich oder

fahrlassig

a) entgegen § 3 Abs. 1 Katzen von einem oder einer Tierarzt*in nicht
kastrieren lasst

b) gegen Auflagen der gem. § 3 Abs. 3 erteilten Aushahmegenehmigung
verstofit,

¢) entgegen § 3 Abs. 4 den Nachweis der Kastration nicht vorlegt,

d) entgegen § 4 Abs. 1 Katzen nicht kennzeichnen lasst,

e) entgegen § 4 Abs. 3 Katzen nicht registrieren lasst,

f) einer Duldungs- oder Mitwirkungspflicht nach § 5 zuwiderhandelt oder

g) gegen Auflagen der gem. § 6 erteilten Ausnahmegenehmigung verstofit.

(2) Die Ordnungswidrigkeiten nach Abs. 1 kdnnen gemal § 59 Abs. 2 NPOG mit
einer Geldbule bis zu 5.000 Euro geahndet werden.

§8

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 01. Juni 2023 in Kraft.

Bad Lauterberg im Harz, am 28.04.2023

gez. Lange
Blrgermeister
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VERTRETUNGSKORPERSCHAFTEN
Wahlperiode 2021 2026
- Sitzungsdienst -

STADT BAD SACHSA Bad Sachsa, 15. Mai 2023

Hauptamt Let/Hi
Az.: 102403 13

EINLADUNG

zur offentlichen Ratssitzung am Donnerstag, den 01. Juni 2023, um 19:00 Uhr im Kursaal
des Kurhauses, Am Kurpark 6, 37441 Bad Sachsa.

Tagesordnung:

1. Eroffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemaRen Ladung und der
Beschlussfahigkeit

2. Verpflichtung des Ratsherrn Nicko Kratzin gemall § 60 NKomVG und
Pflichtenbelehrung gemaR § 43 iV.m. § 54 Abs. 3 NKomVG durch den
BlUrgermeister

3. Genehmigung des Protokolls Uber die éffentliche Ratssitzung am 27. Dezember 2023
4. Feststellung der Tagesordnung

5. Bericht des Burgermeisters

6. Einwohnerinnen-/Einwohnerfragestunde, welche sich auf die vorgesehene

Tagesordnung der Sitzung zu beziehen hat (Dauer: 20 Minuten)

7. Bericht der Geschéftsflihrer der stadtischen Gesellschaften Herr Lummer und Herr
Débber-Ruther

8. Neubesetzung des Umwelt- und Forstausschusses

9. Wahl des ordentlichen Mitgliedes in den Vorstand des Unterhaltungsverbandes
Bode/Zorge fiir die laufende Amtszeit bis zum 31. Marz 2028

10. Kommunale Warmeplanung fur die Stadt Bad Sachsa (gemeinsam mit der Gemeinde
Walkenried)

11.  Etablierung eines kommunalen Energiemanagementsystems (gemeinsam mit der
Gemeinde Walkenried)

12. Einfihrung eines Klimachecks =zur Prifung und Bewertung kommunaler
Beschlussvorlagen auf Klimarelevanz

RATE01062023 1
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VERTRETUNGSKORPERSCHAFTEN
Wahlperiode 2021 2026
- Sitzungsdienst -

13.  EinfGhrung einer Dorffunk-App in den Ortstilen Neuhof, Steina und Tettenborn

14. Neufassung der Satzung Uber die Erhebung von Gebiihren fir die Benutzung der
Friedhofe der Stadt Bad Sachsa
hier: Umsatzsteuer auf diverse Friedhofsgeblhren

15.  Erlass einer Gefahrenabwehrverordnung zum Schutz der 6ffentlichen Sicherheit in der
Stadt Bad Sachsa

16.  Projekt ,Grundschule -Fit fur die Zukunft®
hier: Bildung einer Arbeitsgruppe

17.  Kinder- und Jugendbeteiligung in der Stadt Bad Sachsa
hier: Bildung einer Arbeitsgruppe

18.  Wheelmap

19.  AuBerplanmafBlige Auszahlungen fir das Projekt ,DigitalPakt Schule* in der
Grundschule Bad Sachsa;
hier: a) AuRerplanmaflige Auszahlungen den Haushaltsjahren 2020 bis 2022

b) AuBerplanmaBige Auszahlungen im Haushaltsjahr 2023

20. Jahresabschluss 2018 der Stadt Bad Sachsa;
hier: Beschluss Uber den Jahresabschluss und die Entlastung des Biirgermeisters
gem. § 129 Abs. 1 NKomVG

21.  Jahresabschluss 2019 der Stadt Bad Sachsa;
hier: Beschluss Uber den Jahresabschluss und die Entlastung des Blrgermeisters
gem. § 129 Abs. 1 NKomVG

22.  Antrage und Anfragen

23.  Einwohnerinnen-/Einwohnerfragestunde (Dauer: 20 Minuten)

Der Biirgermeister

Gez. Quade

RATE01062023 2
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Satzung uber die Erhebung von Ablosebetragen fur
notwendige Einstellplatze im Flecken Bovenden
(Ablosesatzung)

Praambel

Aufgrund der §§ 10 und 58 des Niedersachsisches Kommunalverfassungsgesetzes
(NKomVG) vom 17.10.2010 (Nds. GVBI. S. 576), zuletzt geandert durch Artikel 2 des Gesetzes
am 20.09.2022 (Nds. GVBI. S. 588) in Verbindung mit §§ 47 sowie 84 Abs. 1 Nr. 2 der
Niedersachsischen Bauordnung (NBauO) in der Fassung vom 03.04.2012 (Nds. GVBI. S. 486),
zuletzt geandert durch Artikel 8 des Gesetzes am 22.09.2022 (Nds. GVBI. S. 578) hat der Rat
des Flecken Bovenden in seiner Sitzung am 05. Mai 2023 folgende Satzung beschlossen:

§ 1 Regelungsinhalt und Geltungsbereich

(1) Diese Satzung regelt die Hohe der Ablésebetrage fir notwendige Stellplatze

(2) Der Geltungsbereich der Satzung umfasst das gesamte Gemeindegebiet des Flecken
Bovenden mit den Ortschaften: Billingshausen, Bovenden, Eddigehausen,
Emmenhausen, Harste, Lenglern, Reyershausen und Spanbeck.

§ 2 Gegenstand

(1) Istdie Herstellung der notwendigen Stellplatze (offene Stellplatze, Garagen, Carports oder
anderen baulichen Anlagen, die zum Abstellen von Kraftfahrzeugen geeignet sind) auf
dem Baugrundstuck oder in zumutbarer Entfernung davon auf einem anderen geeigneten
Grundstiick aus tatsachlichen Grinden nicht oder nur unter auflergewdhnlichen
Schwierigkeiten entsprechend den Anforderungen des offentlichen Baurechts mdoglich,
kann die Pflicht zur Herstellung von Stellpldtzen durch die Zahlung eines Geldbetrages
(Ablosebetrag) an den Flecken Bovenden ersetzt werden.

(2) Ein Anspruch des Bauherrn auf Ablésung seiner Stellplatzflicht besteht nicht. Die
Zustimmung kann auch aus verkehrsplanerischen und stadtebaulichen Griinden versagt
werden

(3) Einstellplatze nach § 49 NBauO kdonnen nicht abgeldst werden.

(4) Die  Anzahl der  abzuldésenden notwendigen  Stellplatze  werden  im
Baugenehmigungsverfahren festgesetzt.

(5) Die Ablésung der Stellplatzverpflichtung erfolgt durch einen &ffentlich-rechtlichen Vertrag
(Stellplatzablésevertrag) zwischen dem Flecken Bovenden und dem Bauherrn. Der
Bauherr hat diesen Vertrag spéatestens bis zur Erteilung der Baugenehmigung mit dem
Flecken Bovenden abzuschlielRen.
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§ 3 Ablosung

(1) Die Herstellungskosten (H) fir einen ebenerdigen Stellplatz im Gemeindegebiet werden
pauschal auf 4.500 € festgesetzt. Hiervon hat der Bauherr einen angemessenen Teil zu
tragen, der mit 80 % der Kosten zugrunde gelegt wird.

(2) Die Stellplatzflache einschlieRlich der anteiligen Verkehrsflache wird mit 25 gm angesetzt.

(3) Der Grundstuckswert (GW) richtet sich nach dem Bodenrichtwert der jeweils gultigen
Bodenrichtwertkarte multipliziert mit der Stellplatzflache fiir ein Kraftfahrzeug. Liegt das
Baugrundstiick nicht in einer Richtwertzone, so ist der Grundstiickswert aus Richtwerten
benachbarter, nach Art und Mal} der baulichen Nutzung vergleichbarer Richtwerte zu
ermitteln. Der Bodenrichtwert ist in der jeweils glltigen Bodenrichtwertkarte des
Gutachterausschusses fiir Grundstiickswerte Northeim zu entnehmen.

(4) Der Ablésebetrag errechnet sich wie folgt: (GW+H) x 0,8

(5) Der Abldsebetrag darf 5.000 € je Stellplatz nicht unterschritten werden.

§ 4 Abweichungen
(1) Die Bauaufsichtsbehdérde kann unter den Voraussetzungen des § 66 NBauO
Abweichungen von dieser Satzung zulassen.
§ 5 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach der Veroffentlichung im Amtsblatt fiir den Landkreis
Gottingen in Kraft.

Bovenden, den 12. Mai.2023 Flecken Bovenden

Der Blrgermeister

gez. Brandes
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FLECKEN BOVENDEN Bovenden, 12. Mai 2023
Amt fur Bauen und Verkehr

BEKANNTMACHUNG

Der Gemeinderat des Flecken Bovenden hat in seiner Sitzung am 05. Mai 2023 den
Bebauungsplan Eddigehausen Nr. 2 ,Oberer Hainberg®, 3. Anderung gemaR § 1 Abs. 3, § 13ain
Verbindung mit § 10 Baugesetzbuch (BauGB) sowie der §§ 10 und 58 Niederséchsisches
Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) als Satzung beschlossen.

Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan in Kraft.

Fir das Grundstiick Gemarkung Eddigehausen, Flur 4, Flurstiick 162 im Bereich ,,Oberer Hainberg*
im Ortsteil Eddigehausen wurde der Gemeinde ein Antrag mit der Bitte vorgelegt eine Hinterlieger-
Bebauung zu prifen.

Es wird beabsichtigt ein weiteres Einfamilienhaus zu bauen, welches erschlieBungstechnisch an
die ,Alte DorfstralRe” angebunden werden soll. Der Flecken Bovenden untersttitzt dieses Vorhaben
als MalRnahme der Innenentwicklung und mdchte flir den Bereich durch Bauleitplanung eine
planungsrechtliche Méglichkeit zur Bebaubarkeit schaffen.

AMTSBLATT FUR DEN LANDKREIS GOTTINGEN 19.05.2023 Nr.20 Seite 430




Der Bebauungsplan Eddigehausen Nr. 2 ,Oberer Hainberg®, 3. Anderung liegt einschlieRlich der
Begrindung vom Tage der Bekanntmachung wahrend der Dienststunden im Rathaus des Flecken
Bovenden, (Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
Donnerstag von 15:00 Uhr bis 17:30 Uhr) Rathausplatz 1, 37120 Bovenden, Amt fir Bauen und
Verkehr aus kann von allen Interessierten eingesehen werden. Uber den Inhalt wird auf Verlangen
Auskunft gegeben. Die Planung wird auch im Internetauftritt des Flecken Bovenden unter
www.bovenden.de verdffentlicht.

Gemal § 215 Abs. 2 BauGB weise ich darauf hin, dass eine Verletzung derin § 214 Abs. 1 Satz
1 Nr. 1 — 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften und eine unter
Beriicksichtigung des § 214 Abs. 2, 2a BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften tber das
Verhaltnis des Bebauungsplanes unbeachtlich ist, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der
Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegeniiber dem Flecken Bovenden geltend gemacht
worden ist.

Ebenso sind nach § 215 Abs. 1 BauGB Mangel in der Abwagung (§ 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB)
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung schriftlich gegentiber
der Gemeinde geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung von Verfahrens-
und Formvorschriften oder den Mangel der Abwagung begriinden soll, ist darzulegen.

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB Uber die Entschadigung
durch den Bebauungsplan eintretenden Vermdgensnachteilen sowie uber die Falligkeit und das
Erléschen der Entschadigungsanspriiche wird hingewiesen

Der Burgermeister

Gez. Brandes

AMTSBLATT FUR DEN LANDKREIS GOTTINGEN 19.05.2023 Nr.20 Seite 431




FLECKEN BOVENDEN Bovenden, 12. Mai 2023
Amt flr Bauen und Verkehr

BEKANNTMACHUNG

Der Gemeinderat des Flecken Bovenden hat in seiner Sitzung am 05. Mai 2023 den
Bebauungsplan Bovenden Nr. 049 ,Am Roten Berge/Mihlenweg“ gemalt § 1 Abs. 3, § 13a in
Verbindung mit § 10 Baugesetzbuch (BauGB) sowie der §§ 10 und 58 Niedersachsisches
Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) als Satzung beschlossen.

Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan in Kraft.

™' r‘fgi‘

& |

Dem Flecken Bovenden haben in dem vergangenen Jahr verschiedene Bauvoranfragen
vorgelegen, die mit dem Ziel der Nachverdichtung Bauvorhaben projektieren, die sowohl
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Reihenhausbebauung wie auch mehrgeschossigen Wohnungsbau vorsehen. Auffallig war, dass
die Bauvoranfragen in der Regel Bauvolumen vorsehen, die das im Umfeld tbliche Mal zur
Uberschreiten scheinen, bzw. geeignet erscheinen in dem Quartier soziale Spannungen
auszuldsen.

Der Bereich zwischen der Géttinger StralRe im Westen, dem Mihlenweg im Osten sowie der
Sohnreystralte im Norden und dem sidlich gelegenen Baugebiet ,Nérdlich des Feldtorweges®, im
Siedlungsraum von Bovenden ist die einzige Flache, fir die kein Bebauungsplan existiert.

Sie ist derzeit als sogenanntes §34er-Gebiet als Innenbereich klassifiziert.

Aufgrund der unterschiedlichen Haustypen, Dichten und Grundstlicksausnutzungen kann § 34
BauGB mit dem geforderten ,Einfligungsgebot® sehr weit interpretiert werden.

Ziel des Bebauungsplans ist es, zu verhindern, dass durch eine Ubermafige nicht gelenkte
Verdichtung soziale Spannungen im Quartier entstehen. Der Gebietscharakter soll erhalten werden
und es soll vermieden werden, dass Baukérper entstehen, die Uber dem ortstblichen Volumen
hinausschreiten. Gleichzeitig soll aber auch eine mafivolle Nachverdichtung des Gebietes méglich
sein.

Der Bebauungsplan Bovenden Nr.049 ,Am Roten Berge/Mihlenweg® liegt einschliellich der
Begrindung vom Tage der Bekanntmachung wahrend der Dienststunden im Rathaus des Flecken
Bovenden, (Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
Donnerstag von 15:00 Uhr bis 17:30 Uhr) Rathausplatz 1, 37120 Bovenden, Amt fiir Bauen und
Verkehr aus kann von allen Interessierten eingesehen werden. Uber den Inhalt wird auf Verlangen
Auskunft gegeben. Die Planung wird auch im Internetauftritt des Flecken Bovenden unter
www.bovenden.de veroffentlicht.

Gemal § 215 Abs. 2 BauGB weise ich darauf hin, dass eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz
1 Nr. 1 — 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften und eine unter
Berucksichtigung des § 214 Abs. 2, 2a BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften Gber das
Verhaltnis des Bebauungsplanes unbeachtlich ist, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der
Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegeniiber dem Flecken Bovenden geltend gemacht
worden ist.

Ebenso sind nach § 215 Abs. 1 BauGB Mangel in der Abwagung (§ 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB)
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung schriftlich gegeniber
der Gemeinde geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung von Verfahrens-
und Formvorschriften oder den Mangel der Abwagung begriinden soll, ist darzulegen.

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB (iber die Entschadigung
durch den Bebauungsplan eintretenden Yermdgensnachteilen sowie (iber die Falligkeit und das
Erléschen der Entschadigungsanspriiche wird hingewiesen.

Der Burgermeister

Gez. Brandes
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STADT HERZBERG AM HARZ Herzberg am Harz, 15.05.2023
Fachbereich li
11-30.12.01-Fm

Bekanntmachung iiber die 6ffentliche Auflegung der Vorschlagsliste

Wahl! der Schoffinnen und Schoffen der Stadt Herzberg am Harz flr die Amtszeit vom
01.01.2024 bis 31.12.2028 fur das Amtsgericht Herzberg am Harz und Landgericht Gdttingen

Der Rat der Stadt Herzberg am Harz hat in der Sitzung am 10.05.2023 den Beschluss liber die
Vorschlagsliste zur Wahl der Schoéffinnen und Schoffen fiir das oben genannte Landgericht
bzw. Amtsgericht gefasst.

Die Vorschlagsliste liegt gemaR § 36 Abs. 3 Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) in der Zeit vom

26.05.2023 bis einschlieBlich 05.06.2023
im Biirgerbiiro der Stadt Herzberg am Harz,
Rathausinnenhof, Eingang 4,
wahrend der Dienststunden

offentlich zu jedermanns Einsicht aus.

Gegen die Vorschlagsliste kann gemaR § 37 GVG hinnen einer Woche, gerechnet vom Ende
der Auflegungsfrist, schriftlich oder zu Protokoll im Birgerblro der Stadt Herzberg am Harz,
Rathausinnenhof, Eingang 4, Einspruch ausschlieRBlich mit der Begriindung erhoben werden,
dass in die Vorschlagsliste Personen aufgenommen wurden, die nach einem der Griinde aus
§§ 32 bis 34 GVG nicht aufgenommen werden durften oder sollten.

gez. Christopher Wagner
Blrgermeister

Anhang (Text §§ 32 bis 34 GVG)
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Auszug aus dem Gerichtsverfassungsgesetz (GVG)
in der Fassung der Bekanntmachung
vom 9. Mai 1975 (BGBI. | S. 1077),
zuletzt geandert durch Artikel 5 des Gesetzes
vom 19. Dezember 2022 (BGBI. S. 2606)

§32
Unfdhig zu dem Amt eines Schoffen sind:
1. Personen, die infolge Richterspruchs die Fahigkeit zur Bekleidung &ffentlicher Amter
nicht besitzen oder wegen einer vorsatzlichen Tat zu einer Freiheitsstrafe von mehr als
sechs Monaten verurteilt sind;
2. Personen, gegen die ein Ermittlungsverfahren wegen einer Tat schwebt, die den
Verlust der Fihigkeit zur Bekleidung 6ffentlicher Amter zur Folge haben kann.
3. (weggefallen)

§33

Zu dem Amt eines Schoéffen sollen nicht berufen werden:

1. Personen, die bei Beginn der Amtsperiode das fiinfundzwanzigste Lebensjahr noch
nicht vollendet haben wiirden;

2. Personen, die das siebzigste Lebensjahr vollendet haben oder es bis zum Beginn der
Amtsperiode vollenden wiirden;

3. Personen, die zur Zeit der Aufstellung der Vorschlagsliste nicht in der Gemeinde
wohnen;

4. Personen, die aus gesundheitlichen Grinden fiir das Amt nicht geeignet sind;

5. Personen, die mangels ausreichender Beherrschung der deutschen Sprache fir das
Amt nicht geeignet sind;

6. Personen, die in Vermogensverfall geraten sind.

§34

(1) Zu dem Amt eines Schoffen sollen ferner nicht berufen werden:

1. der Bundesprésident;

2. die Mitglieder der Bundesregierung oder einer Landesregierung;

3. Beamte, die jederzeit einstweilig in den Warte- oder Ruhestand versetzt werden
konnen;

4, Richter und Beamte der Staatsanwaltschaft, Notare und Rechtsanwalte;

5. gerichtliche Vollstreckungsheamte, Polizeivollzugsbeamte, Bedienstete des
Strafvollzugs sowie hauptamtliche Bewahrungs- und Gerichtshelfer;

6. Religionsdiener und Mitglieder solcher religiosen Vereinigungen, die satzungsgemal}
zum gemeinsamen Leben verpflichtet sind.

(2) Die Landesgesetze konnen auBer den vorbezeichneten Beamten héhere
Verwaltungsbeamte bezeichnen, die zu dem Amt eines Schiffen nicht berufen werden
sollen.

AMTSBLATT FUR DEN LANDKREIS GOTTINGEN 19.05.2023 Nr. 20

Seite 435




	Deckblatt
	Inhalt
	B. Veröffentlichungen der Gemeinden
	Stadt Bad Lauterberg im Harz
	Verordnung über die Kastrations-, Kennzeichnungs- und Registrierungspflicht von freilebenden und freilaufenden Katzen (Katzenschutzverordnung)  (Stadt Bad Lauterberg im Harz vom 16.05.2023)
	Seite 2
	Seite 3
	Seite 4


	Stadt Bad Sachsa
	Ratssitzung am 01.06.2023 (Stadt Bad Sachsa vom 17.05.2023)
	Seite 2


	Flecken Bovenden
	Satzung über die Erhebung von Ablösebeträgen für notwendige Einstellplätze (Ablösesatzung)  (Flecken Bovenden vom 16.05.2023)
	Seite 2

	B-Plan Eddigehausen Nr. 2 "Oberer Hainberg", 3. Änderung (Flecken Bovenden vom 16.05.2023)
	Seite 2

	B-Plan Bovenden Nr. 049 "Am Roten Berge/Mühlenweg"  (Flecken Bovenden vom 16.05.2023)
	Seite 2


	Stadt Herzberg am Harz
	Bekanntmachung über die öffentliche Auflegung der Vorschlagsliste zur Wahl der Schöffinnen und Schöffen (Stadt Herzberg am Harz vom 16.05.2023)
	Seite 2




